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Wohnraum   

Mietzuschuss 
• vollständiger Mietvertrag ohne Anlagen (nur bei Erstantrag sowie bei Umzug) 

• Meldebestätigung (durch Einwohnermeldeamt) 

• Zusammensetzung und Höhe der aktuellen Miete bzw. Betriebs- / Heizkosten bzw. letzte Anpassung der 

Miete (z. B. Betriebskostenabrechnung) 

• Zahlungsnachweis (Kontoauszug mit letzter Mietzahlung) 

• Kabelvertrag bzw. aktuelle Rechnung sowie Zahlungsnachweis (Kontoauszug) 

 

Wohngemeinschaften / Untervermietung → wie oben aber zusätzlich: 

• bei Untermietvermietung: Haupt- und Untermietvertrag 

• Aufschlüsselung der jeweiligen Mietanteile und deren Zusammensetzung 

• Formular „Wohnungsbeschreibung“ 

• ggf. Formular „Prüfung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft“ 

• Zahlungsnachweis über Einzel- und Gesamtmiete (Kontoauszug) 

Arbeitnehmer (auch bei Nebenjob) 
• Lohnscheine der letzten 12 Monate bzw. ab Beginn des Arbeitsverhältnisses (auch bei Nebenjob)  

• Formular „Verdienstbescheinigung“ ausgefüllt vom Arbeitgeber (nach Bedarf) 

• Arbeitsvertrag, wenn Arbeitsbeginn ˂ 12 Monate bzw. bei Arbeitgeberwechsel 

• ggf. Nachweis bei erhöhte Werbungskosten > 1.200 € (Aufschlüsselung sowie letzter Steuerbescheid) 

• Bei pauschal Versteuerung: Nachweis Werbungskosten (z.B. Monatskarte) 

• Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende etc.) Jahresbescheinigung vom Vorjahr 

Selbständige 
• Formular „Selbstauskunft Selbständige“ 

• letzter Steuerbescheid 

• EÜR oder BWA letztes Wirtschaftsjahr 

• bei Gewerbe: Gewerbeanmeldung 

• ggf. Bescheid Gründungszuschuss 

• Krankenversicherung: Beitragsbescheid mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug) 

• Rentenversicherung: Betragsbescheid mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug) 

• Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende etc.) Jahresbescheinigung vom Vorjahr 

Arbeitslose 
• aktueller Arbeitslosengeld-Bescheid 

• Nebenjob: siehe Arbeitnehmer 

• Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende etc.) Jahresbescheinigung vom Vorjahr 

 

 

 
Lastenzuschuss 
• Meldebestätigung (durch Einwohnermeldeamt) 

• Wohnflächenberechnung 

• Zins- und Tilgungsplan mit Zahlungsnachweis/Fremdmittelbescheinigung 

• Eigentumsnachweis, z.B. Grundbucheintrag/Kaufvertrag (nur bei Erstantrag) 

• bei Eigentumswohnung: Verwaltergebühren (Seite mit den aktuellen Vorauszahlungen) 

• ggf. Bausparvertrag zum Ablösen der Kredite 

• Grundsteuerbescheid + Zahlungsnachweis (Kontoauszug) 

 
Zuzug nach Nordhausen bzw. Nebenwohnung 
• Negativbescheid von der zuständigen Wohngeldstelle der letzten Wohnung bzw. Nebenwohnung 

 

 

Heimbewohner  
• Wohngeldantrag für Heimbewohner 

• Heimvertrag – Seite 1 mit dem Aufnahmedatum + Seiten mit den Unterschriften der Vertragsparteien  (nur 

bei Erstanatrag) 

• eine aktuelle Heimrechnung 

• aktueller Bescheid der Pflegekasse über Pflegegrad 

• ggf. Schwerbehindertenausweis (entfällt bei Pflegegrad IV) 

• aktuelle Rentenbescheide wie Altersrente / Witwenrente / Unfallrente etc.  (ohne Anlagen) bzw. letzte 

Rentenanpassung zum 1. Juli oder 1. Januar (je nach Rentenart) 

• ggf. Nachweis über Unterhaltszahlungen/Unterstützung Ehegatte/Dritter 

• Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende etc.) Jahresbescheinigung vom Vorjahr 

• ggf. Betreuerausweis / Vollmacht 

• Empfänger von SGB XII-Leistungen: aktueller Bescheid über SGB XII-Leistungen 

Rentner 
• aktuelle Rentenbescheide wie Altersrente / Witwenrente / Unfallrente etc.  (ohne Anlagen) bzw. letzte 

Rentenanpassung zum 1. Juli oder 1. Januar (je nach Rentenart) 

• ggf. Nachweis über Grundrente 

• aktueller Bescheid über Betriebs- oder Unfallrente 

• Nachweis über private Renten aus Versicherung 

• Nachweis über ausländische Renten 

• Nebenjob: siehe Arbeitnehmer 

• Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende etc.) Jahresbescheinigung vom Vorjahr 



 
Grundsätzlich gilt:   
Alle Einkommen sind anzugeben und nachzuweisen! Welche davon wohngeldrechtlich zu berücksichtigen sind, entscheidet die Wohngeldstelle entsprechend dem WoGG. 

Studenten / Schüler beruflicher Schulen 
• aktueller BAföG-Bescheid, ggf. Aufstiegs-BAföG oder Stipendien  

• Immatrikulationsbescheinigung oder Schulbescheinigung 

• Bescheid Bankdarlehen (Studienkredit)  

• ggf. Formular „Erklärung zum Lebensmittelpunkt“ 
• Einkommensnachweise: 
➢ Unterhaltszahlung (Kontoauszug) 
➢ Kindergeld (Bescheid + Kontoauszug)  
➢ Unterstützung durch die Familie, Freunde, Bekannte? (finanziell oder durch Sachleistungen → mtl. Höhe in 

€) 
➢ weitere Einkünfte (z.B. Nebenjob, Rente o. ä.) 

• Semestergebühren: Zahlungsnachweis (Kontoauszug) 

• Krankenversicherung: Beitragsbescheid mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug)  

• Rentenversicherung: Betragsbescheid mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug)  

• Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende etc.) Jahresbescheinigung vom Vorjahr 
 

 
 
Sonstiges: 
   
getrenntlebend / geschieden 
• ausgefüllte Erklärung zum dauernden Getrenntleben für das Finanzamt (soweit keine räumliche Trennung 

vorliegt) 

• Scheidungsurteil 

• Ggf. Nachweis über Unterhaltsfestsetzungen mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug) 

• Erklärung zum Unterhalt 

 
 
Elternzeit / Elterngeld 
• Bescheid über Mutterschaftsgeld (Anteil vor und nach der Geburt) 

• ggf. Lohnscheine mit dem Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

• vollständiger Bescheid Elterngeld 

• ggf. Bescheid Landeserziehungsgeld 

 
 
Kinder im Haushalt 
• Schulbescheinigung ab Vollendung 15. Lebensjahr  

 
 
Haushaltsmitglieder mit Unterhaltsverpflichtungen 
• Vaterschaftsanerkennung 

• Unterhaltsfestsetzung / -titel 

• Zahlungsnachweis (Kontoauszug) – mind. der letzten 3 Zahlungen 

 
 
 

Azubis  
• aktueller BAB- bzw. Ausbildungsgeld-Bescheid 

• Ausbildungsvertrag 

• Lohnscheine der letzten 12 Monate bzw. ab Beginn des Ausbildungsverhältnisses 

• Formular „Verdienstbescheinigung“ ausgefüllt vom Arbeitgeber (nach Bedarf) 

• ggf. Formular „Erklärung zum Lebensmittelpunkt“ 

• Einkommensnachweise: 
➢ Unterhaltszahlung (Kontoauszug) 
➢ Kindergeld (Bescheid + Kontoauszug)  
➢ Unterstützung durch die Familie, Freunde, Bekannte? (finanziell oder durch Sachleistungen → mtl. Höhe in 

€) 
➢ weitere Einkünfte (z.B. Nebenjob, Rente o. ä.) 

• Kapitalvermögen (Zinsen, Dividende etc.) Jahresbescheinigung vom Vorjahr 

 
FSJ / FÖJ / Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
• Vertrag + einen aktuellen Lohnschein 

• plus Punkte 6 bis 8 von Azubis 

 
 
 
Alleinerziehende 
• Vaterschaftsanerkennung / Geburtsurkunde (Angaben zum leiblichen Vater) 

• Unterhaltsfestsetzung / -titel / -vereinbarung mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug) 

• ggf. Bescheid Unterhaltsvorschuss (UVG) 

• ggf. Bescheid Halbwaisenrente 

• Angaben zum Betreuungsunterhalt 
 

 
Haushalt mit Transferleistungsempfänger 
• aktuelle Bescheide über Transferleistungen (alle Seiten) 
o Hartz IV bzw. Bürgergeld (SGB II) 
o Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfe zur Pflege (SGB XII) 
o Kinderzuschlag (BKGG) 

 

 
Ausländische Antragsteller 
• Aufenthaltsbescheinigung / -titel inkl. Zusatzblätter 

 

 
Vermietung und Verpachtung 
• Letzter Steuerbescheid 

• Anlage V der Einkommensteuererklärung 
 
 


